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Führerschein mit 17
Seit dem 1.4.2004 läuft in Niedersachsen der Modellversuch „Begleitetes Fahren“ – im
Volksmund „Führerschein mit 17“ genannt. Durch die „Fahrerlaubnisverordnung“
(FeV) sind die bundesweit einheitlichen Rahmenbedingungen festgelegt.

Unabhängig von der Möglichkeit, dass diese Rahmenbedingungen, wie z. B. hinsicht-
lich der Begleitperson, bei 17-jährigen Angehörigen der Feuerwehr mit der Prüfbe-
scheinigung und Ausnahmegenehmigung auch im Feuerwehrdienst erfüllt sein können,
ist das begleitete Fahren mit Feuerwehrfahrzeugen untersagt.

Dies ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Fahrzeuge“ (GUV-V
D29), der bestimmt, dass der Unternehmer (Träger der Feuerwehr) mit dem selbst-
ständigen Führen von maschinell angetriebenen Fahrzeugen nur Versicherte beschäfti-
gen darf, „die das 18. Lebensjahr vollendet haben.“

Die mit der Prüfbescheinigung ausgehändigte Ausnahmegenehmigung bezieht sich nur
auf die „Fahrerlaubnisverordnung“ und berührt nicht die Bestimmungen der Unfall-
verhütungsvorschriften.


